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Einleitung

Geschlechtergerechte Sprache und Recht – worum geht es dabei eigentlich?

Es geht (auch) um Sätze wie:

„Der Bundeskanzler wird auf Vorschlag des Bundespräsidenten vom Bundestage ohne
Aussprache gewählt“ (Art. 63 Abs. 1 GG).

Ein anderes Beispiel lautet:

„Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen und die
gekaufte Sache abzunehmen“ (§ 433 Abs. 2 BGB).

Kennt das Recht nur Männer? Natürlich ist dem nicht so, das zeigt schon Art. 3
Abs. 2 Satz 1 GG:

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“

Aber gerade weilMänner und Frauen gleichberechtigt sind, stellt sich die Frage,
warum dann nicht auch eine Bundeskanzlerin, Bundespräsidentin, Käuferin usw.
erwähnt wird. Ist eine geschlechtergerechte Sprache nicht geradezu ein Gebot des
Art. 3 GG?1 Oder geht es hier bloß um semantische Spitzfindigkeiten2, allenfalls um
„political correctness“3? Was darf der Staat, was muss er eventuell sogar tun in
Bezug auf geschlechtergerechte Sprache?4 Was müssen bzw. dürfen Private? – Das
sind im Wesentlichen die Fragen, die hier im Fokus des Interesses stehen.

Der Erste Teil der Arbeit beinhaltet zunächst eine Einführung in die Problematik
geschlechtergerechter Sprache in ihrer Verknüpfung mit dem Recht. Dabei geht es
vor allem um terminologische Klärungen, um eine Darstellung des Status quo ge-
schlechtergerechter (Rechts-)Sprache in Deutschland sowie um die Beleuchtung von
geschlechtergerechter Sprache als Wissenschaftsobjekt.

1 In diese Richtung zielt auch die Fragestellung bei Grabrucker, in: Battis/Schultz (Hrsg.),
Frauen im Recht, 1990, S. 281 (292); Pflug, Diskussion Deutsch 21 (1990), 98 (99).

2 Vgl. Reinecke, in: FS Düwell, 2011, S. 399 (408), die dies jedoch verneint.
3 So die Einordnung von Starck, NdsVBl. 1994, 2 (7); Kunkel-Razum, in: Eichhoff-Cyrus

(Hrsg.), Adam, Eva und die Sprache, 2004, S. 308 (315); Kahl, VVDStRL 65 (2006), 386 (390
Fn. 15); G. Bachmann, NVwZ 2008, 754 (754); L. Bülow/Herz, Linguistische Berichte 240
(2014), 471 (497);Harnisch, in: Bittner/C. Spieß (Hrsg.), Formen und Funktionen, 2016, S. 159
(169 f.); v. Münch, Meinungsfreiheit gegen Political Correctness, 2017, S. 5; Stefanowitsch,
Eine Frage der Moral, 2018, passim; ablehnend Europäisches Parlament, Geschlechterneu-
traler Sprachgebrauch im Europäischen Parlament, 2018, S. 3; Dittmann, in: GS Schoenthal,
2002, S. 63 (64).

4 Vgl. Grabrucker, in: Battis/Schultz (Hrsg.), Frauen im Recht, 1990, S. 281 (292); Pflug,
Diskussion Deutsch 21 (1990), 98 (99); Reinecke, in: FS Düwell, 2011, S. 399 (399).



In dem der Einführung folgenden Zweiten Teil der Arbeit wird die historische
Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland in Bezug auf geschlechtergerechte
Sprache und Recht überblicksartig dargestellt.

Sodann folgt mit dem Dritten Teil der Kern der Arbeit, der auf eine Analyse des
rechtlichenRahmens für dieVerwendung einer geschlechtergerechten Sprache durch
die öffentliche Hand sowie Private in Deutschland abzielt. Dabei wird zunächst der
Frage nach unions- und völkerrechtlichen Maßgaben nachgegangen (A.). Danach
werden die verfassungsrechtlichen Maßgaben für geschlechtergerechte Sprache
beleuchtet; zunächst auf der Bundesebene (B.) und dann – beschränkt auf Nieder-
sachsen – auch auf der Landesebene (C.).5 Dem folgt die Betrachtung einfach- und
untergesetzlicherMaßgaben für geschlechtergerechte Sprache (D.), auch hier wieder
zunächst auf der Bundesebene (D. I.) und sodann für Niedersachsen auch auf der
Landesebene (D. II.). Dabei werden Fragen nach einem Reformbedarf jeweils mit
einbezogen.

Die Arbeit endet mit einer Schlussbetrachtung und zusammenfassenden Thesen.

Die auf der Bundesebene einst eingesetzte interministerielle Arbeitsgruppe
Rechtssprache differenziert in ihrem grundlegenden Bericht „Maskuline und femi-
nine Personenbezeichnungen in der Rechtssprache“ vom 17. Januar 1990 zwischen
(1.) der sog. Amtssprache, in der amtliche und gerichtliche Entscheidungen, Mit-
teilungen, Aufforderungen und Vordrucke verfasst seien, (2.) der sog. normgebun-
denen Verwaltungssprache als dem Teil der Amtssprache, der durch Rechtsvor-
schriften festgelegt sei, sowie (3.) der sog.Vorschriftensprache, d. h. der sprachlichen
Fassung von Gesetzen und Rechtsverordnungen.6 Dieser Differenzierung soll hier
soweit angebracht gefolgt werden, wobei allerdings die normgebundene Verwal-
tungssprache nicht als eigenständige dritte Kategorie, sondern als Unterkategorie der
Amtssprache behandelt wird.7 Der wesentliche Unterschied liegt in dem konkret-
individuellen Charakter der Amtssprache einerseits und dem abstrakt-generellen
Charakter der Vorschriftensprache andererseits.8

Weitestgehend ausgeklammert bleiben muss im Rahmen dieser Arbeit ein Ver-
gleich der rechtlichenMaßgaben für geschlechtergerechte Sprache in Niedersachsen
mit denen in anderen Bundesländern. Obgleich eine solche rechtsvergleichende
Betrachtung sehr interessant wäre, muss insofern auf bereits vorliegende Untersu-

5 Des unmittelbaren Vergleichs zwischen bundes- und landesrechtlicher Verfassungsebene
wegen soll das niedersächsische Landesverfassungsrecht trotz Art. 31 GG und der sich daraus
ergebenden Normenhierarchie bereits im Anschluss an das Grundgesetz und vor den ein-
fachgesetzlichen Regelungen thematisiert werden.

6 BT-Drs. 12/1041, S. 4; s. näher zu der Arbeitsgruppe Rechtssprache und ihrem Bericht
unter Zweiter Teil.

7 Für eine Differenzierung zwischen Vorschriften- und Amtssprache auch Stickel, ZGL 16
(1988), 330 (335); Steiger-Loerbroks/v. Stockhausen, Linguistische Berichte 237 (2014), 57
(60); zur Diskussion um eine Differenzierung Oksaar, ZG 4 (1989), 210 (226) m.w.N.

8 Vgl. Isensee, in: FS Carl Heymanns Verlag KG, 1995, S. 571 (580 f.).
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chungen aus früherer Zeit verwiesen werden9 bzw. können derartige aktuelle Be-
trachtungen nur angeregt werden.10

Nicht näher beleuchtet werden kann hier außerdem die Frage nach „Kontrollin-
stanzen“ für die Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache11, obgleich diese
Frage für deren Durchsetzung von großer Bedeutung ist12 und bisher nur ansatzweise
bearbeitet erscheint13.

Die Frage nach der Verwendung geschlechtergerechter Sprache hat sich in dieser
Arbeit natürlich in ganz besonderer Weise gestellt. Um die Einbeziehung aller
Menschen ungeachtet ihres Geschlechts angemessen zu verdeutlichen, wird in dieser
Arbeit mit ihrer speziellen Textsorte nach reiflicher Abwägung aller dafür und da-
gegen sprechenden Argumente14 in Wahrnehmung der Forschungsfreiheit aus Art. 5
Abs. 3 Satz 1 GG der Gender-Gap genutzt. Besonders beim Referieren von Geset-
zestexten und Gesetzesbegründungen wird jedoch der Authentizität wegen weit-
gehend der Sprachgebrauch dieser Quellen beibehalten.

Soweit in dieser Arbeit der Begriff „binärgeschlechtlich“ verwendet wird, ist
damit die Begrenzung auf nur zwei Geschlechter gemeint.

9 S. etwa Eichhoff-Cyrus, in: Eichhoff-Cyrus/Antos (Hrsg.), Verständlichkeit als Bürger-
recht?, 2008, S. 344 (347 ff.); vergleichende Ansätze auch bei Grabrucker, Muttersprache 104
(1994), 63 ff.; Böhmer, Gesetze zur Gleichberechtigung von Männern und Frauen in Bund und
Ländern, 3. Aufl. 1995, passim.

10 Zu den Maßgaben in den einzelnen Bundesländern ansatzweise Spangenberg, KJ 51
(2018), 345 (348 f.).

11 Zu nennen sind hier auf der Bundesebene insb. der Redaktionsstab Rechtssprache beim
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (s. dazu § 42 Abs. 5 GGO) sowie der
Redaktionsstab beimDeutschen Bundestag (s. dazu § 80aGOBT). Diese können allerdings nur
Empfehlungen abgeben, s. § 42 Abs. 5 Satz 5 GGO, § 80a Abs. 1 Satz 1 GO BT.

12 Vgl. insofern kritisch S. Thieme, in: F. Vogel (Hrsg.), Zugänge zur Rechtssemantik, 2015,
S. 235 (240); Valentiner, (Geschlechter)Rollenstereotype in juristischen Ausbildungsfällen,
2017, S. 15 f.; Spangenberg, KJ 51 (2018), 345 (349 f.); erste Empfehlungen für Verfahrens-
absicherungen der Umsetzung geschlechtergerechter Sprache enthielten bereits die Empfeh-
lungen der Arbeitsgruppe Rechtssprache (s. dazu unter Zweiter Teil), BT-Drs. 12/1041, S. 38 f.;
s. auch Schulze-Fielitz, KritV 72 (1989), 273 (289 ff.) und darauf bezogenGrabrucker, KritV 72
(1989), 292 (299).

13 Zur Sprachberatung im Gesetzgebungsverfahren durch den Redaktionsstab Rechts-
sprache einerseits sowie den Redaktionsstab beim Deutschen Bundestag andererseits Tacke/
S. Thieme, in: Niebuhr (Hrsg.), Formen des Nicht-Verstehens, 2014, S. 93 ff.; S. Thieme, in:
F. Vogel (Hrsg.), Zugänge zur Rechtssemantik, 2015, S. 235 ff.; eine gemeinsame Initiative der
Bundesländer zur Durchsetzung geschlechtergerechter Sparkassenvordrucke anregend Span-
genberg, KJ 51 (2018), 345 (349 f.).

14 Insbesondere vermögen die vom Rat für deutsche Rechtschreibung gesehenen Nachteile
des Gender-Gap (Unterstrich) gegenüber dem Gender-Star (Asterisk) nicht zu überzeugen, s.
dazu Rat für deutsche Rechtschreibung, Bericht und Vorschläge der AG „Geschlechtergerechte
Schreibung“, Revidierte Fassung vom 28.11.2018, S. 10 f., abrufbar unter http://www.recht
schreibrat.com (abgerufen am 2.6.2020). Zur Rolle des Rats für deutsche Rechtschreibung s.
unter Fn. 30.
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